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Das Oors-Mchi der Gemeinde zu

Schinznach.
Von F. Oaetwyler.

Das Archiv der Gemeinde Schinznach bietet, wie alle

Archive von Landgemeinden, M wenig, als daß sich eine

Geschichte dieser Gemeinde daraus schreiben ließe; des

Interessanten enthält es dennoch genug. Zm Vergleich zum
Durchschnittsbestand dörflicher Archive ist es sogar reich

?u nennen. Vor Ausplünderung, Verschleuderung, Zeuer
und sonstigem Malheur ist es glücklich verschont geblieben,
und in den fünfziger Sahren des verflosfenen Jahrhunderts
verfertigte der damalige Gemeindeschreiber Aulauf sogar
ein Verzeichnis der vorhandenen Urkunden, der Rodel und

sonstigen Dokumente, an Hand dessen es dem Schreibenden

möglich war, das nachher etwas zerstreute Material
wieder ans Licht zu bringen und zu sammeln. Verschwunden

ist und bleibt freilich die älteste Urkunde von 1?75, ein
schiedsgerichtlicher Vergleich der Bauernsame von Schinz-
nach mit ihrem damaligen Zwingherrn Anton von Ostrach.
Den Snhalt dieser Urkunde kennen wir aber aus einer vom
Rate zu Brugg beglaubigten Gopie vom Zahre 15??, so

ist der Schaden nicht groß.
Das interessanteste Stück des Archivs ist ohne Zweifel

das im Titel bereits genannte! „Dorf-Recht der Gemeinde

zu Schinznach", aus dessen reichem Snhalt im folgenden einiges

mitgeteilt werden soll.

Zede Gemeinde hatte im Mittelalter ihr eigenes Recht,
das viel weiter ging als die heutige Polizei- und Zlur-
ordnung, ein Recht, das zum Teil aus uralten Zeiten
stammte und trotz aller durch die Verhältnisse gebotenen
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Aenderungen sehr konservativ war. Die Bauersame gab
sich und hatte Rechte, die sie auch gegen ihren Zwingherrn
(für Schinznach waren es urkundlich zuerst die Herren zu Vill-
nachern, seit 1414 die zu Kastelen und später der Staat Bern)
mit aller Bestimmtheit vertrat. Dazu kam die Rechte des

Zwingherrn, der hohen Gerichtsbarkeit, der Landesherren,
so daß man oft das Bedürfnis hatte, die Rechte und
Pflichten der Gemeinde und ihrer Bürger in einem Rodel
zusammenzustellen. Auf den Zwingtagen, d. h. den
Versammlungen der Bürger in Gegenwart des Zwingherrn,
oder seines Vogtes wurden dann diese dörflichen Gesetzbücher

„eröffnet" und vorgelesen; daher nannte man sie

Oeffnungeu.
Gin solches Dokument ist das „Dorf-Recht" der

Gemeinde Schinznach. Der Schreiber nennt sich nicht. Wie
sich aber aus der Vergleichung der Schriften aller im Archiv

Schinznach noch vorhandenen Dokumente ergibt, muß
es der Pfarrer Gmanuel Schmuziger gewesen sein, der von
zirka 1760 an in dieser Gemeinde amtete und der, nebenbei

gesagt, 1788 seiner „lieben christlichen Gemeind Schinznach"
feierlichst in einem Schreiben versprach, ihr „100 Ghaler in

paaren Gelde zur Ankaufung einer Feuerspritze zu geben"
zu 5 A Zins, wobei aber das Kapital nach seinem und seiner

allfälligen Witwe Gode der ehrenden Gemeinde
geschenkt sein solle."

Das Dorf-Recht ist also ziemlich neuen Datums. Gs
enthält aber -zum Teil Rechte und Anschauungen, die ihrem
Geiste nach um viele Zahrhunderte zurückgehen. Den älteren

und kulturell interessauteren Geil dieser Satzungen bezog

der ehrwürdige Pfarrherr aus einer gleichen Arbeit
des zweiten reformierten Pfarrers zu Schinznach. Dieser
erste Geil schließt nämlich mit den Worten: abgeschrieben
und vollendet durch Zohannsen Räber den andern Predigkanten

dieser Kilchen, am dritten Aprilis anno ut snpra
(das heißt 1547).

Schmuziger ließ diesem Geile Abschriften der zu seiner

Zeit vorhandenen Urkunden, geltenden Satzungen und
Gebräuche folgen, und auch nach ihm wurde noch eingetragen,
z. B. das vom Schultheiß und Rat zu Bern 1771 gegebene
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„Reglement der Gigenweidigkeit der Gemeinde Schinz-
nach", welches den Uebergang des Allmendlandes in den

Privatbesitz der Bürger ordnet.
Die Orthographie lassen wir unverändert, denn durch

die Modernisierung der ja leicht verständlichen Sprache des

18. Jahrhunderts verlieren diese Gebräuche und Gesetze

viel von dem Reiz, den sie aus jeden Freund heimatlicher
Geschichte ausüben. Auch die Anmerkungen sind aus das
allernotwendigste beschränkt, so datz dem Scharfsinn des

Lesers hie und da eine Nutz zu knacken bleibt.

Dorf-Recht der Gemeint» Schinhnacht
vom Iahr 454?.

Dieses Dorf-Recht ist in einem pergamentenen Rodel
geschrieben und lauten der Gitel und Fnhalt wie solgt.

Swingrecht, Zreghegten, alte Brauch und herkommen
eines Funkeren oder Swingherren, so je M Seiten den

Swing und Bau innhaltet M Schintznacht. Auch was ein

Ghrsame Gomeind ihren Swingherren schuldig und pslichtig
ist. Harwiderum der Swinghorr einer Gemeind sharrni-
chende von dem bescheidnen, Frommen Hannsen von
Ostra, aus einem besigleten Pergamentenen Brief, hiehar
verzeichnet.

Auch sonst von alten Freiheiten, Gerechtsamen und

Brauchen so ein Ghrsame Gemeind von Schinznacht hat
und von altem har gebraucht, abgeschrieben, aus einem
alten Rodel, so der Gdel Best, Funker Hanns Zridrich
von MUlinen zu Gasteleu, damaleu rechter Swingherr hierum

erzeiget, und sälbs U einer Ghrsameu Gemeind vorlas -).

Und wie mann die Bier Geschworenen, samt einem

Förster sezen soll und detz Försters Amt, Dienst und Beselch

fege. zum Geil aus vorernentem Brief geschrieben,

zum Gheil von den Lltesten aus der Gemeind angegeben,
im Begsegn der Gdlen, Besten Funkeren Hannsen Zridri-
chen von MUlinen zu Gasteleu und Pauli seines Sohns,

tz selbst. Von diesem Eröffnen und Vorlesen bekamen die alten

Dorfrechte den Minen Öffnungen.
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und einer ganhen Gemeind. Waren dahmals aus den alten

Kleinhanns Riniker, Gunrad Niniker am Wendel,
Gunrad Weniger, Hanns Hildpold, damalen Vogt, Hans
Bogt, Ulrich Kurtz, Ulrich Güselbetz und andere mehr.

Detz Dorfs Geschworne so neuwlich erwehlt, waren
die Bescheidenen; Adam Güselbetz, Glaus Umiker. Rudolf
Bgland, und Klaus Götz.

War Förster, Hanns Schmidli und ist datz alles be-
schehen aus den anderen Gag Hornung im Fahr gefehlt von
Ghristi unsers Grlösers Geburt 1547.

Für das erste was eines Funkeren und Fwingherren
Gerechtsame gegen einer Gemeind M öchintznacht.

Nr. 1.

Grstlich was Nutzens im Bann zu Schintznacht fallt, es

fege von Neuw-brüchen, Rütinen, Allmänten und Linun-
gen ^), sie fallen tags oder Nachts soll der Fwingherr von
Fwing-Rechts wegen nemmen, den driten Gheil, es fege

Korn, Haser, Pfenig') und ein Gemeind von Gchinznach
die Fwen Theil, wan es von Alters har also kommen ist.

2.
Wenn auch Gach, datz der Fwingherr oder Funker

wolte sein Burg zu Villnachern und ein Groteu und ein
Gcheur die er zu Villnachern hat, bawen, alsdann so soll er
Bauholtz forderen, und es mit den Vieren reden, die detz

Fahrs detz Dorfs Nutz und Ghr geschworen haben. Da
sollen ihm dann die Vier unverzüglich zu demselbigen Bäumen

Holtz geben, das darzu nutz und gut ist. und auch ihm
gelegen. Doch den Wäldern so unbewüstlichest sie mögen
ohne Gefährd. Und soll doch der Fwingherr detzelbigen
Bauholtzes einen Gheil hauen zu Villnacheren in den Wäl-
deren, ob er es da haben mag ungefährlich.

Wär aber datz sie ihm nicht Bauholtz gebind als
gemeldet, alsdann so mag er wohl Holtz hauen zu den Bäuen,
ohn deren von Gchiutznaht Wider red ohn Gefährd.

5.

Wäre aber, datz der Fwingherr zu Gchintznacht in
dem Dorf bauwen wolte, so sollend aber die Vier, die detz

tz Äußen. 2) an barem Geld.
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Zahrs detz Dorfes Nutz und Ehr geschworen haben Shme
Holtz M feinem Bauw geben als anderen die im Dorf ge-
sähen sind und da bauwen wollen ohn-Gefährd.

4.

Wäre auch dah jemand von Dörferen oder von
Städten die von Schintznacht ankäme und begehrte von
ihnen Holtz, aber M Schintznacht im Dorf, und in der Bäui
nicht gesätzen wären, das sollen sie für ihren Zwingherren
bringen oder für seinen Vogt ?u Schintznaht.

Und wolte dann der Zwingherr oder fein Vogt ihnen
nicht erlauben Holtz ?u geben, dem oder denen die darum
gebeten häten, so mögen dann die Vier, so detz Dorfes
Nutz und Ehr geschworen haben, ihnen wol Holtz geben,
so sie sich erkennen, datz es dem Dorf Nutz und Ehr bringen

mag.
Wollten sie aber Holtz hingeben Uhleuten ^), das

wüftlich wär, alsdann mag es der Zwingherr oder fein
Vogt wohl Widerreden, ohn Gefährd. Zu merken auch

datz diese Gererhtsami hierbefchrieben, so vormalen gen
Villnacheren gedienet hat, jetzt ?u malen gen Gastelen dienet,

und nit mehr gen Villnacheren. Nach Laut eines Kaufbrief,

so M Gastelen ligt, hinder Zunker Hansen Zridrichen
von Alülinen, damalen Zwingherren. Das Datum steht
Anno 1414 Erkauft durch den Besten Strengen Herren
Herrmann von Nlülinen Ritter von dem Bescheidenen
Anthoni von Ostra.

5.

Belangend die Schwein.
Gs soll auch ein Zwingherr mit seinen Schweinen die

er hat in seinem Haus, die ihm eigentlich ?ugehören, fahren

und treiben in die Bäni von Schintznacht und sollen sie

ihn und seinen Boten daran nicht sumen noch irren.
ohn Gefährd.

d. h, nicht im Dorf Ansäßigen.
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S.

Wär auch dcch eines Zahrs in den Bannen zu Schintz-
nacht also viel Achers wurden, daß sie es verkaufen wurden,

wie sie es dann verkaufen es wäre um Haber oder um
Pfennig, da soll dem Zwingherr der drit-Lheil gegeben
werden. Ohn Gefährd.

Würden sie aber selbs eines Zahrs die Lichten schulen,

so mag auch der Zwingherr mit den seinen zu einem

drittel, mit denen von öchintznacht die Lichten schüteu,
ohne ihr Laumnng und Widerred. ohn Gefährd.

Wenn aber sie die Lichten nicht schüten, so soll der
Zwinghcrr die selbigen mit den seinigen auch nicht schüten,
ohn alle Widerred, und ohn Gefährd.

(Anmerkung. Die obigen Bestimmungen stammen
aus der bereits erwähnten Urkunde von 1)75. Die darin
genannten Zwingherren von Ostra oder Ostrun waren ein

Habsburgisches Dienstmannsgeschlecht auf der Burg Vill-
nachern, über die man in dem ausgezeichneten Werk von
Oberrichter Dr. Merz: „Die Burgen des Aargaus" alles
Wissenswerte findet. Lchinznach kam also 1414 von den

Ostra an die MUlinen und von diesen mit Lasteten dnrch
eine Anzahl Hände 1720 an Bern.)

Folget jetzt die Lrwehlung detz Försters »nd was sein

Amt sege-).

Der Förster soll gemeinlich durch hilf und Bat auch

Wichen und Willen eines Zwingherren und einer ganzen
Gemeind von Lchintznacht erwehlet, gesetzt und geordnet
werden. Und welcher dann gemeinlich oder von dem Mehreren

Lheil erkieset und erwehlet wird, derselbe soll dann
Förster bleiben, wie dick das zu schulden kommt.

Wie und von wemm der Förster sein Amt soll empfa-
hen. Ls soll der Förster, der also von der gantzen Gemeind,
oder von dem mehreren Lheil erwehlet ist. sein Amt
empfahen.

tz Unter Achram versteht man die Ernte an Eicheln und Äuchnüßchen,

welche damals für die Schweinemast gebraucht wurde.

2) Er war, wie man sieht, eine Art Mädchen für alles in der Gemeinde.
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Lrstlich von dem Zwingherren oder von seinem Bogt
zu Schintznacht, der zu den Zeiten sein Bogt und Amtmann

ist.

Demnach soll er sein Amt empfahen von den Mejeren
die zu Schintznacht auf detz Tots-Hauses von Sekingen
Mejer-Hoos sitzen. Und soll der Zorster denselbigen Aleje-
ren geben, ihren Weinkauf von seinem Amt. als nämlich
Zweihundert Lger und vier Maas Weins, wan es also

von Alters har kommen ist.

Dazu soll der Zorster sein Amt empfahen von den

Vieren, die detz Zahrs gesetzt werden, und detz Dorfes
Nntz und Ehre geschworen haben.

Was detz Zorsters Amt und Dienst fege zu Winters
Zeit.

1. Winters Zeit so soll der Zorster alle Tag einmahl

zum Holtz lugen, soll die Steig aufgan und den rodten Weg
autzhin, und den Kehrweg über die Buchmatt wider einhin
gan. Oder er soll über die Buchmatt autzhin gan, über den

Kehrweg, datz er den rodten Weg über den Steig wieder
hinein komme.

2. Und damit ein Zorster deß geflitzener zum Holtz lugi,
so ist nachgelatzen, datz ein Zorster, so oft und er zum Holz
luget, ein Notz mit ihm hinaus führen mag, und demselbigen
ein Schleiklig anhänken und mit ihm heimführen, doch datz

derselbig bgm unschädlichsten gehauen werd. Auch nüt
anders dann Brennholtz als Aspen, Hagenbuchen. LNatzhol-
tern nnd was mehr bgm unschädlichsten ist.

Z. Wär es auch Sach. So er zum Holtz lugte, datz er
einen Fremden im Holtz fünde Schaden thun, soll er die

Butz von einem solchen zeuhen, dieselbig soll dann detz Zorsters

fegn damit und er detz batz Zleitz ankehr nnd Sorg
habe.

Was detz Zorsters Amt und Dienst sege znr
Sommerszeit.

1. Ts soll der Zorster St. Zörgentag auf dhäsi Staig
gan, es sege Saamen oder Braach, und daselbst zum driten
mahl rufen, damit die Hirten, so da hüten, detz batz Sorg
haben, und niemand zu Schaden fahren. Wenn er aber
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Vieh am Schaden fund, und nach Rufen niemand wär, der
wehren wolte, alsdann fo soll er wehren, damit und der
Schaden abgewendt werde. Und soll also dem. deß das

Vieh ist der Ginig") gefehlt werden, fo dik und viel das

zu befrhulden kommt. Fst der Ginig Nachts 4 Heller: Tags
2 Heller.

2. So er aber Vieh am Schaden gsäh und darüber
schruvi, und die Hirten eher dabei wären M wehren, dann
der Förster, soll er nicht laufen, sondern der Hirt soll fein
Einig erretet haben.

Es macht aber einer so böß und gschändig Vieh haben,
dass es unleidlich wär zu dulden, mag einem deßelbig aus
Geheiß der vier Leuten durch einen Förster verboten werden.

Weiter so soll der Förster Sommers-Feit oder im
Frühling um St. Wrgen Tag auch auf Buchstalden gan
und an demselbigen Ort auch gleicher maaß rufen und ein
Aussehen haben, wie aus Häsi Steig.

4. So soll ein Förster alle Tag zu dem andern mahl
zum Fälgen 2) lugen früh und am Abend spat, und dieß
und viel es die Not erfordert mit allen Treuen.

5. Er soll den Vieren so des Dorfs Nuß und Ehr
geschworen haben in allen Dingen so deß Dorfs und einer
gantzen Gemeind Nuß und Ehr ist, ohne Wiedersprechen
gehorsam fegn, es sege Tags oder Nachts, oder wenn es
fege.

b. Fu Heuwets und zu Aernden Feit soll ein Förster
zu den Usmäninen») lugen, daß sie beschloßen fegen, damit
und kein Schaden geschehe. So er aber ein Usmäni, die
beschloßen sein soll, offen sundt und er erfahrt welcher zuleßt
ushin gefahren und osen gelaßen hat, so ist der Ginig

7. Gs soll auch der Forster einem Ehe Gericht mit
Diensten verbunden fegn so diß und es die Nohtdurst er-

ß d. h. der Mehbesiher wird um zwei oder vier Heller gebüßt.
2) Zum angebauten Tande im Gegensah zum Brachland und zur Weide.
2) Die Tore im Etter, dem die Flur umgebenden Zaun.
ß Schilling.
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fordert und erheifcht, es fege mit fürbieten oder andern
nothwendigen Dingen, so zu dem The Gericht gehören.

8. Ls soll auch der Förster einem jeden der zu Schaden

ist kommen, solches zhaus und zhof sagen und anzeigen.
Lr soll auch dem, so der Schaden geschehen ist, anzeigen
und alle andern Ding thun, wie es ihm die Vier im Nahmen

einer gantzen Gemeind heitzen und befehlen, alles mit
guten Treuwen wie es dann von Altem harkommen ist.

(Gs folgen nun die Bestimmungen über des Försters
Verhalten bei Ungewitter und Wassergüssen, serner seine

Besoldung und der Gid, den er zu leisten hatte. Daraus
folgen die Lide der vier Geschworenen, der Rechtsprecher,
des Sinners (Aichmeisters), des Vogts und Richters.)
Darnach geht es weiter:

Nachdem nun die Aemter besetzet sind, so verlieht man
dann detz Dorfs alte Brauch vor der gantzen Gemeind wie
folget.

Alte Brauch und Gerechtigkeit detz Dorfs Schintz-
nacht so angegeben und vormalen auch beschrieben sind gsgu.
Anno 1519 und aus einem alten Rodel hieher verzeichnet
und ersichtlich:

1. Wie man sich halten soll in Zeuers-Nöthen. Wann
Feuer ausgaht, davor uns Gott treulich bewahre, so soll ein

jeder nach allem seinem Vermögen das allerbest und wegist
thun, dem Feuer zulaufen und mit allen Treuen helfen
löschen und reiten, und nicht seinem eigenen Haus oder
Feuer wehren. Auch mit austragen, bitz das Feuer an das
drite Haus kommt. Wird aber einer detz überführt, als
dann so mag ihn ein Gemeind strafen, um ein Pfund.

2. Wie man sich halten soll, so man bachet. Ls soll
ein Hausmeister oder sein Knecht so man bachet bgm Feuer
segn, damit und dahelbige versorget, dajz kein Schaden
dahar entstände. Wär es aber Sach, datz solches nicht
geschehe, und von einem ausfund würd, der kommt um 10/SP

Desgleichen wer zu spatem Abendzeit, das ist, wenn
Tag und Nacht scheidet, erst das Brot aus dem Ofen

tz Wird gestraft um ^0 Schilling.



— 4ö —

zeucht, oder sonst so spat mit dem Bachen umgaat, der
kommt auch um 10/6.

Von dem dürr Holz im Ofen. Wann einem das
dürr Holz im Ofen, oder fönst angaat, und das von einem
andern zum ersten beredt oder beschrauwen wird, der verfallt

um 10/6.
4. Wie man das Zeuer hin und har tragen soll. Wenn

jemand ein Zeuer über die Gasten tragt, oder sonst auf das
Zeld will tragen, fo soll dastelb ein Lisen oder härdenes
Geschirr haben, damit das Zeuer verwahret sege vor Wind
und anderen Gefährlichkeiten, wer das überfahrt der
kommt um? /!.

Ts sollen auch die vier Geschworenen eines Dorfs beg

jedem Haus das Zeuer beschauen, so oft und es die Noth
erfordert.

Sie sollen auch den Leuten, wo sie böst Gâcher finden,
gebieten, dast sie dieselben teken und in Ghren legen, damit
und der Wind dest minder mög zum Zeuer kommen, und
Schaden zufüg, und in Monatsfrist nicht gedekt wurde, als
dann so soll solches gestraft werden, um 10/6. —

Gs möchte aber einer dermasten so böst Oefen haben,
daraus ihnen möchte Gfahr entsitzen mögen die vier mit
denselben handeln nach ihrem Gfallen, je nachdem und es
die Noth erheuscht, darnach wüste sich mäniglich zu halten.

5. Der Müller Ordnung. Wann der Müller einem also
Zeind wär, destgleichen einer dem Müller, so soll derselbig
das Korn oder Gut, so er beg ihm mahlen will, zwischen
den Gater und die Türen stellen, und dann so soll der Müller

ihm sein Korn oder Gut rellen und mahlen von einem
Abend bist an den andern solle ihm dann wider zwischen
die Thür und den Gater stellen.

Destgleichen so sollen die Müller einer Gemeind fertigen
vor jedermann und mäniglichen Wärschaft machen, damit
man unklagbar fege.

Auch sollen die Müller alle Wochen eines Tags den

Warmbach räumen, und säuberen, wo aber solches nicht ge-
scheh, so kommt ein jeder um ?/?.

b. Wie mann den Warmbach auch die Brunnen solle
rathsamen und in Thren halten. —
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Ls soll niemand nüt unsaubers weder Ketzi noch

Häfen, auch sonst nüt unsaubers im Warmbach waschen,
auch keine (unleserlich)?? noch verunsaubert Windlen,
sondern dieselben Mvor in einen chüber ausspülen und detzelbig
unsauber Wasser nicht in Bach schüten, sondern sonst aus-
gützen und demnach erst im Bach waschen.

Ls soll auch niemand nüt unsaubers im Warmbach
waschen vor den sechsen an einem Abend, besonders
Winterszeit, Sommers-Heit vor den Neunen und nit meh an
einem Morgen nach den Vieren Winters-Zeit, Sommerszeit

nach den Hwegen. Und in sonders so man Bad haltet,
soll sich ein jeder hüten, das) er ob der Badstuben nüt
unsaubers in Bach thue noch wasche, dann wer das übersegt
würd, der käm auch um Z /S.

Es soll sich auch mäniglich hüten, das) er nüt unsaubers
im Brunnen wäsche, es sege Kutlen, Därm, unsauber
Windlen, oder ander unsauber Ding, auch soll niemand
kein Schaub darin nezen, dann welcher detz übersegt würd,
der käm auch um

7. Mit unnützem abgangnem Vieh, wie man sich halten
soll. Welchem ein Vieh wüstlich oder unnütz abgaadt, es
sege M Sommers oder Winters-Zeit der soll detzelbig in
die Aren führen, odes soll des vergraben, damit und kein
Schaden davon gesrhäh.

Ss soll auch ein jeglicher, der ein Vieh verliert,
detzelbig samt den Hirten, der mit ihm gan soll, suchen
und sein allerbest thun, damit so es etwan tod wär, kein
Schaden bringe, dann wo einer deren eins Ubersegt würd,
der kommt um Z A

S. Von den Wirthen und wie sie sich halten sollen.
Welcher Wein schänkt, der soll die Maas geben, wie ihn
die vier rechten geschworenen Wirth ?u Brugg geben. Ls.
soll der Wirth, so die Tabernen hat, alle Sonntag für
10 Wgtz Brodt und Mutschällen haben.

Wenn es sich aber begebe, datz ein Wirth einem also

Zeind wäre, oder einer dem Wirth, und aber derselbig
Weins notdürftig wär und der Wirth wollt ihm um sein

tz d. h. die von der Obrigkeit verliehene Wirtschaft.
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Held M Nothwendigkeit »it Wein geben, derselbig mag
demnach um sein Geld selber heraus lassen, zu seiner Nothdurst

und den Hanen verreiben oder nit, nach seinem
Gfallen. —

Hätte aber solcher kein Geld, und wär demnach dess

Weines Nothdürftig, so mag er Pfand auf das Zass legen
das dreimal besser ist dann den Wein, den er nimmt. Soll
ihm der Wirth nüt dess minder geben oder er soll selbst
ausshinlassen als vorgemeldet ist.

So die Gabernen empfangen ist, so soll einer dem, der
die Tabernen hat H Heller von einem Saum Weines geben,
der ihm selbs gwachsen ist und den er verschänkt am
Zapfen.

Ls soll aber derselbig, so also Wein schänkt, niemand
setzen, kein Gschirr darstellen, noch ützit zu essen geben.

Wär aber die Gabernen nicht geliehen, als dann so

mag jeder wirthen, doch dass er dem Zwingherren von einem
Saum Weines 1 Haller Ungelt gebe, der Wein sege dein

Wirth selbs gewachsen oder nit.
Gs mag auch der, so die Gabernen empfangen hat, einen

aus der Gemeinde erwehlen, der ihm dem Zwingherrn und
der Gemeinde gefällig ist, dass solcher neben ihm wirthen
mag, doch dass er sein Wirthschaft vom Zwingherrn
empfahe.

Gs möcht aber einer dermassen mit seinen Wirthen so

unbehutsam segn mit Gastung halten und Wein geben nach
verbotenen Zeit von unsrem gnädigen Herren, als nemlich
nach den Neunen, dass solcher wohl möchte abgesetzt werden,

welches Zeit des im Zahr ist, darnach wisse sich ein

jeder Wirthzu halten.
(Die Bestimmungen wie man sich halten soll M Heuet-

nnd Erntezeit lassen wir weg.)
So man über die Wölf stürmt, wie man sich halten soll.

Wann man Wölf gspürt, die da Schaden thund, dass man
über fie stürmt, als dann so soll jedermann laufen was um
die 14 Zahr ist und drüber, wie dann das von Altem har
der Brauch und Harkommen ist.

Und wann zween miteinander zu Acher gingen, und der

Wolf Sturm käm, als dann so soll der eint begm Zug
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bleiben, der ander von Stund an dem Sturm zulausfen und
dem Gejeg der ander, so er den Fug hat heimgeführt und
demselbigen versorget hat, soll er auch lausfen je nach
Gelegenheit der Sach, so aber keiner luss, und dess ubersegt
wurden, käm ein jeder um ISA —

Der Gemeind Zregheit in allen vorerzählten Artiklen.
So haben die vier Geschworenen oder ein gantze Temeind
die Zregheit und Gerechtsami von Altem har, dass sie die

Linig mögen niederen oder mehrenU, je nach dem und sie

bedunk daß einer verschuldet und verdient habe. Auch
ist das von einer gantzen ehrsamen Gemeind beredt und
beschlossen, dass keiner uzidt von der Gemeind-Gütern, es

segen RUtinen und Bözhalden Reben, Auw-Gheil, oder

was sonst Gemeind Güter sind, einem Fremden ausserhalb
dem Dorf verkauffen solle. Wo aber solches geschehe soll
der Kaufs weder hassten noch gelten, damit des Gemeind
Güter dem Dors nicht entzogen und in der Fremden Hand
kommen.

Fu merken ist auch, dass die Ghalwiss-Halden einer
Gemeind Zreg und Gigen ist.

Weiter so hat ein Dors Schintznacht die Zreghoit, dass

so man das Gericht besetzt man am selben Tag mit einer
gantzen Gmeind richtet, und haben die Urthel keinen Fug.

Berührend die Kriegs-Lauss, wie in solchen das Haus
Gastelen mit Alacht und Hut solle versehen werden.

Die zwölf nächsten Häuser im Dorf Schintznacht gegen
Gastelen gelegen, so zur Kriegs-Bewahrung tauglich und

geschickt sind, die sollen schuldig und verbunden segn, das
Haus Gastelen mit Macht und Hut in sorglichen und
gejährlichen Kriegs-LLusen zu versehen beg ihren geschwo-
nen Ggden, so sie hirum thun sollen.

Dagegen soll der Fnhaber dieses Hauses solchen Wächteren

schuldig segn zu geben in Speis als nemlich Muss und

Brodt, wie dann das von Alters har komen und gebraucht
ist worden. Doch dass solches nicht sege wider Unsere
Gnädige Herren von Bern.

>) d. h. die Äußen erhöhen oder ermäßigen.

l
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Dieselbigen Wächter sollen dann anderer Hut und
Wacht, es sege gen Schenkenberg oder gen Brugg
entledigt, Zreg und entladen segn wie dann die Brief lauten,
so hierum von Unseren Gnädigen Herren von Bern
gegeben und aufgerichtet sind unter ihren Gnädigen Znsigel
im Zahr gefehlt fünf zehen hundert.

Gine Ordnung wegen den neuen Burgeren und
Hintersäften von 1615.

Und demnach ein Zwingherr und Lhrsame Gemeind
haben die Zeit her mühen gespüren und erfahren daft die

Fremden wegen eines gar geringen und kleinen Linzugs-
gelt, so sie einem Zwingherren und Gmeind bezahlt haben
und aber mit einer Gmeind groften Nutzen in Holz und
Feld gnoften, daft dadurch die Fremden den heimischen Bur-
gers-Kinderen ihre Güter und Burgerrecht abgekauft, und
also sich mit Gwalt in das Dorf und Gemeind eingedrungen
und wann nun ein solcher Fremder mit Viele der Kinder
hineingezogen, daft das Dorf übersetzt, unbefchwäret und
daraus erfolget daft die alten Burgers-Kinder haben
hinausziehen müften um die Fremden hineinzulaften also ist
endlichen beredt, daft ein Fremder, so sich fürohin begerte mit
einem Zwingherrn und einer ehrsamen Gemeind zu setzen

und die Gnad und geneigten Willen erlangen möchte, daft
er zu einem Bürger und Gemeindgenoften angenommen
würde, so soll er einem Zwingherrn und ehrsamen Gemeind
60 Pfund Ginzug und Burgerrecht Gelt erlegen und
bezahlen. Welches sich dann teilt wie von Alters har
gebräuchlich ist, als nemlich dem Zwingherren der eine halbe
und einer Gmeind der andere halbe Geil; und soll aber

hiermit entwederem Gheil nicht abgestrebt segn, daft er wol
möge um seinen halben Gheil Gnad beweisen, und etwas
davon nachlaften.

Verbot Ginlegung Fremden Weins.

Wegen Ginlegung fremden Weins ist die von Wegland
dem hochwohlgebornen Herren Hans Ludwig vou Grlach
Herren zu Gastelen und Auenstein, der königlichen Majestät

in Frankreich gewesenen General Lieutenant und Gu-
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bernator M Breach und unserem Gnädigen Herren
löblichen Gedächtnutz mit zuthun und Gutbefindung einer
Ehrsamen Gemeind vor etlichen Zahren gemachte Ordnung
heut dato widerholt erneuert und gesetzt worden, datz weder
die geordneten Eabernen-Wirth, oder ein anderer Gemeind-
Genotz nicht Zug und Macht haben solle, viel oder wenig
Weins, der nicht in Ewingen zu Srhintznacht, Oberflarhs
und Eastelen gewachsen, in die Gemeind zu führen, denselben
darin zu verkaufen oder zu verwirthen, solang noch in erst-
bemeldten Orten Wein um billichem Werth wie die Käuffe
und Läuffe dann zumal gehen mögen feil und zu bekommen
ist, es wäre dann Sarh, datz einer etwas an einer bekanntlichen

Schuld, um welche er nicht änderst könnte bezahlt
werden, annemen mützte. Wann aber in besagten dregen
Orten Wein feil und zu bekommen wäre, mag der Wirth
oder jedweder Gemeinds-Genotz wohl anderwärts, wo
ihnen gefällig Wein kaufen, denselbigen wie auch gesagt,

was er an Schulden bekomen, mag er zu Schiutznacht
einlegen und verkaufen nach feinem Belieben und Wohlgefallen.

Eine Abred vom Heurathen außerhalb der Gemeind.

Nachdem sich begeben, datz underschiedliche unsere Ge-
meins-Genotzen allhier zu Srhintznacht hin und wieder teils
gar an Eatholischen Orten Weiber genommen, selbige in
die Gemeind geführt, welche wenig meist oder gar keine

Mittel mitgebracht, sondern nur das Dorf welches gottlob
ohne das von heimischen genugsam besetzt, dardurch überlegt
und beschwert haben, als ist mit Gunst Witzen und Berwil-
ligung des Wohledelgebohrnen und gestrengen bunkeren
Burkard von Grlach, burgers löblicher Stadt Bern und der
Zeit im Namen des Hauses Gastelen Gwingverwalter
allhier auch einer ganzen Gemeind wegen des Heurathens
autzerthalb der Gemeind folgendermatzen abgeredt und
beschloßen worden.

Zum Ersten.
Datz einer Manns Person vergünstiget und zugelatzen

sein solle eine Weibsperson, die auch ehrlichen Namens sege,

zu Villuachern, Srhintznacht, Veltheim, Oberflachs, Ehal-
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heim, Asp und Venschbürenzu heurathen, selbige ohne Tnt-
geld oder Lrkaufung des Burger-Rechts in die Gemeind
zu führen und mit ihr im Namen Sottes darinzu wohnen
und zu Hausen nach Twingrecht ohne Widerred mäniglichen,
zum anderen.

Wann aber ein lediger Gesell oder Witwer in den
übrigen Vörferen des Amts Gchenkenberg auch sonsten
unserer Gnädigen Herren und oberen Gebiet eine Weibsperson

heurathet, solle er das halbe Burgergeld als nämlich
50 Pfund M vor und ehe er sich einlaßt bar erlegen, davon
dem Twingherrn der halbe Theil und der Gemeind der
übrige halbe Theil zustehen und gegeben werden solle.

5. Go einer außerhalb unserer Gnädigen Herren und
oberen Landen aber doch sonst an einer evangelische Person
sich heurathete und mit selbiger in hiesiger Gemeind wohnen

wolte, solle wan er vorderist ganze Burgergeldt benamt-
lichen 00 Pfund dem Twingherren zum halben Theil und der
Gemeind zum halben Theil baarwies abgericht und bezahlt,
als ein anderer Mitbürger seine Wohnung und Genieß
haben.

4. Falls aber einer sich so weit übersehe, und gar eine

Tatholische Frau heurathen thäte, der solle sein Burgerrecht
gantz verschärzt haben aus der Gemeind verstoßen, darin
nicht mehr auf und angenommen werden, er habe denn
solches wider von Neuem von dem Twingherrn auch einer
ehrsamen Gemeind erbeten und erlangt und das Weib sich

vorderist zu unserer reformirten Religion sich bekennt.
Doch daß er zuvor und ehe er eingelaßen wird, für sie beide

das vollkommene Burger-Gelt, als nemlich für sich 00

Pfund und für seine Fran 50 Pfund nach obbemeldten

Theilung erlege und währe.
Bei obbemeldten dieser gemachter Trläuternng solle es

in allem sein beständiges Verbleiben haben und demselben
vollkommen nachgelebt werden, ohne alle Tinred und
Gefährd. Geschehen und beschloßen zu Gchintznacht als der

Twingtag gehalten worden, auf Montag den 0. Martii im
IS54, Fahr.
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